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Merkblatt 
Versorgungsabschläge 
 
(§ 16 Abs. 2 Landesbeamtenversorgungsgesetz  
NRW – LBeamtVG NRW) 
 
Stand: 12/2025 
 
 
Das Ruhegehalt kann um einen dauerhaften Versorgungsab-
schlag gemindert werden, wenn eine Versetzung in den Ruhe-
stand vorzeitig  
 

 wegen Schwerbehinderung, 
 auf Antrag bei Erreichen der Antragsaltersgrenze oder  
 wegen Dienstunfähigkeit  

 
erfolgt. 
 
Rechtsansprüche können aus diesem Merkblatt nicht hergeleitet 
werden. 
  



 
Landesamt für Besoldung und  
Versorgung Nordrhein-Westfalen 

 
 
 

Versorgungsabschläge- Stand: 12/2025    Seite 2 von 9 

Inhaltsverzeichnis                               Seite 

1. Allgemeines ............................................................................................................... 3 

2. Versorgungsabschlag bei Schwerbehinderung ..................................................... 3 

2.1 Voraussetzungen und Berechnung ............................................................................. 3 

2.2 Beispiele für die Berechnung des Versorgungsabschlags .......................................... 4 

3. Versorgungsabschlag bei Antragsaltersgrenze ..................................................... 4 

3.1 Voraussetzungen und Berechnung ............................................................................. 4 

3.2 Ausnahme vom Versorgungsabschlag ........................................................................ 5 

3.3 Beispiele ...................................................................................................................... 5 

4. Versorgungsabschlag bei Dienstunfähigkeit .......................................................... 6 

4.1 Voraussetzungen und Berechnung ............................................................................. 6 

4.2 Ausnahmen vom Versorgungsabschlag ...................................................................... 6 

4.3 Beispiele ...................................................................................................................... 7 

5. Auswirkungen auf die Hinterbliebenenversorgung................................................ 8 

6. Gesetzliche Grundlage.............................................................................................. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Landesamt für Besoldung und  
Versorgung Nordrhein-Westfalen 

 
 
 

Versorgungsabschläge- Stand: 12/2025    Seite 3 von 9 

1. Allgemeines 
 
Der Versorgungsabschlag ist eine dauerhafte Minderung des Ruhegehalts, wenn eine Versetzung 
in den Ruhestand vor dem Erreichen der maßgeblichen Altersgrenze erfolgt.  
Auch bei der Berechnung der Hinterbliebenenversorgung ist der Versorgungsabschlag zu berück-
sichtigen. 
 
Ob und in welchem Umfang ein Versorgungsabschlag zu erheben ist, hängt vom Grund und Zeit-
punkt der Zurruhesetzung ab.  
 
Der Versorgungsabschlag beträgt für jedes Jahr der vorzeitigen Zurruhesetzung 3,6 % des Ruhe-
gehaltes, höchstens jedoch 10,8 % oder 14,4 %, abhängig vom Grund der Zurruhesetzung. 
Der Versorgungsabschlag vermindert das berechnete Ruhegehalt. 
 
Das Mindestruhegehalt darf durch den Versorgungsabschlag nicht unterschritten werden. 
 
Die in diesem Merkblatt genannte Regelaltersgrenze ergibt sich aus § 31 Abs. 1 und 2 Landesbe-
amtengesetz NRW (LBG NRW). 
 
 

2. Versorgungsabschlag bei Schwerbehinderung 
 

2.1 Voraussetzungen und Berechnung 
 
Der Versorgungsabschlag wird erhoben, wenn eine Versetzung in den Ruhestand wegen Schwer-
behinderung vor Vollendung des 63. Lebensjahres nach § 33 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LBG NRW erfolgt. 
Der Grad der Behinderung muss dafür zum Zeitpunkt der Zurruhesetzung mindestens 50 betragen. 
 
Die Minderung beträgt 3,6 % für jedes Jahr, um das der Ruhestand vor diesem Zeitpunkt beginnt. 
Der höchstmögliche Abschlag liegt bei 10,8 %. 
 
Bemessungsgrundlage ist der Zeitraum vom Beginn des Ruhestandes bis zum Ablauf des Monats, 
in dem das 63. Lebensjahr vollendet wird. 
 
Liegt die gesetzliche Altersgrenze vor dem 63. Lebensjahr, endet der Bemessungszeitraum mit Er-
reichen dieser Altersgrenze (z. B. Polizei- oder Justizvollzugsdienst). 
 
Erfolgt eine Zurruhesetzung wegen Schwerbehinderung nach Vollendung des 63. Lebensjahres, 
wird kein Versorgungsabschlag erhoben.  
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5. Auswirkungen auf die Hinterbliebenenversorgung 
 
Wird ein Versorgungsabschlag beim Ruhegehalt berücksichtigt, wirkt sich dieser auch auf die Höhe 
der Hinterbliebenenversorgung aus. 
Maßgeblich ist das geminderte Ruhegehalt, das bei der Berechnung des Witwen-, Witwer- oder 
Waisengeldes zugrunde gelegt wird. 
 
Verstirbt eine Beamtin oder ein Beamter vor Vollendung der maßgeblichen Altersgrenze, wird der 
Versorgungsabschlag berechnet als wäre die Zurruhesetzung am Todestag wegen Dienstunfähig-
keit erfolgt.  
Dies gilt auch bei schwerbehinderten Personen. 
 
Ausgenommen hiervon sind Fälle, in denen keine Minderung vorgesehen ist, z. B. bei Dienstunfä-
higkeit infolge eines Dienstunfalls. 
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6. Gesetzliche Grundlage 
 

§ 16 LBeamtVG NRW 
Höhe des Ruhegehalts 

 

(1) …… 

(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 Prozent für jedes Jahr, um das die Beamtin oder der 
Beamte 

1. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 63. Lebensjahr vollendet, nach § 33 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Landesbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt 
wird, 

2. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er die für sie oder ihn geltende gesetzliche 
Altersgrenze erreicht, nach § 33 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, § 114 Absatz 3 oder § 
117 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt wird oder 

3. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 65. Lebensjahr vollendet, wegen 
Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt 
wird. 
 

Die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 Prozent in den Fällen der Nummern 1 und 3 und 
14,4 Prozent in den Fällen der Nummer 2 nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. Gilt für die Beamtin oder den Beamten eine vor der Vollendung des 63. Lebens-
jahres liegende Altersgrenze, tritt sie in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 an die Stelle des 
63. Lebensjahres. Gilt für die Beamtin oder den Beamten eine vor Vollendung des 65. Le-
bensjahres liegende Altersgrenze, tritt sie in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 an die Stelle 
des 65. Lebensjahres. Gilt für die Beamtin oder den Beamten eine nach Vollendung des 67. 
Lebensjahres liegende Altersgrenze, wird in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 nur die Zeit 
bis zum Ablauf des Monats berücksichtigt, in dem die Beamtin oder der Beamte das 67. Le-
bensjahr vollendet. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist das Ruhegehalt nicht zu ver-
mindern, wenn die Beamtin oder der Beamte zum Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand 
das 65. Lebensjahr vollendet und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten 
nach §§ 6, 8 und 9 und nach § 17 Absatz 2 Satz 1 berücksichtigungsfähigen Pflichtbeitrags-
zeiten, soweit sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen, und Zeiten nach einer 
der Beamtin oder dem Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu dessen voll-
endetem zehnten Lebensjahr sowie Zeiten nach § 61 zurückgelegt hat. In den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 3 ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern, wenn die Beamtin oder der 
Beamte zum Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand das 63. Lebensjahr vollendet und 
mindestens 40 Jahre mit in Satz 7 genannten Zeiten zurückgelegt hat. In den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 3 ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern, wenn die Beamtin oder der 
Beamte zum Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand schwerbehindert im Sinne von § 2 
Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) 
in der jeweils geltenden Fassung ist und das 63. Lebensjahr vollendet hat. § 13 Absatz 1 
findet keine Anwendung. Soweit sich bei der Berechnung nach den Sätzen 7 und 8 Zeiten 
überschneiden, sind diese nur einmal zu berücksichtigen. 

(3) ……. 

 


